
Kırchenerlebnis sprechen können. Die een des Josefinısmus, daß die
IC. keine socletas perfecta mıiıt unabhängigem Eıgenbereich, dem Staat
ebenbürtig, sondern diesem als Dienerin untergeordnet ware, scheinen heute
doch weıtgehend überwunden se1IN.
Sollte 6S 1UuU. tatsächlich seinN, daß WITr, nachdem WI1Tr allerdings nıcht Sanz
freiwillig durch dıe Eiınführung der Kıirchenbeıiträge und deren FEinhebung
UrCc. dıe Kırche selbst einen wesentlichen Schritt VOIL eben diesem Josefinismus
WCS gemacht haben, 1U doch wıeder Angst VOTr unNnseTrTeEemM eigenen Mut haben?
Sollen WIT uns, nachdem WI1r F einen Katholikentag mıt der Parole „Freie
Kırche 1m {reien Staat "‘ veranstaltet haben, 1U nıcht doch wıeder heber
die Fittiche des Staates begeben?
Viıelleicht ist 1n diesem Zusammenhang besonders die Tatsache interessant, daß
ZU e1spie 1ın Ungarn un iın der Tschechoslowakei uch heute och der
Staat den Klerus esolde Voraussetzung des Personalbezuges ist jedoch, daß
der betreffende Geistliche se1n AÄAmt 1mM Eiınverständnis mıt dem Staat ausübt.
Demgegenüber besteht 1ın der DD  z (Ostdeutschland) auch heute och in
relatıver Freiheit dıe kırchliche Beıtragsorganisation. Wenn sıch NU. dıe Kırche
ın Ostdeutschland offenkundıg doch eıner orößeren Freiheit erireut als 1n
der Ischechoslowakein un!' ın Ungarn, ist das siıcher nıcht Nu auch auf
dıe finanzıelle Unabhängigkeit VO Staat zurückzuführen.

Folgerungen
Die oben A Erwägung anheimgestellten Gesichtspunkte scheinen graviıerend

se1n, dıe Beibehaltung der Einhebung der Kırchenbeıiträge ın Österreich
uUrcC. dıe Kırche selbst ordern können. Damiıt soll nıcht gesagt se1n, daß be1i
der heutigen Praxıs der Einhebung der Kırchenbeıiträge durch die Kırche selbst
schon alles schlechthin mustergültig wäre. Ebenso wichtig wWwW1€e die seelsorglichen
Erwägungen sınd die Forderungen ach wenıgstens annähernder Gerechtigkeıit,
ach entsprechender Schulung, Auswahl un Betreuung des 1m Kırchenbeıitrags-
dıenst verwendeten Personals, ach Aulfrechterhaltung der Zahlungsmoral der
Kirchenbeitragspflichtigen und schliıeßlich ach möglıchst umfassender un offener
Informatıon der Gläubigen ber die Angelegenheıten der kırchlichen Finanz-
geDarung überhaupt.

W I DE LORENZ

Ende der Kirchenbeıiträge in Österreich?
Bevor der Verfasser auf das ema einge. das der 'Titel dieses Artıkels ankündıgt,
tellen
möchte sıch erlauben, einige persönliche Bemerkungen seınem Beitrag VOTAanZu-

Der Verfasser veritirat jahrelang den tandpunkt, daß dıe Kirchenbeiträge nıcht
UrC. den Staat, sondern direkt UrC. cdıe Kırche einzuheben selen, und ZWar RN
zwel Gründen: Die Einhebung der Kırchenbeiträge seıtens der Geıistlichen
eröfine der Kırche Cuc Möglıchkeiten der eelsorge, da durch diese Praxıs der
Kontakt zwıschen Geistlichen un Gläubigen wesentlich intensiıver werde; der
Verfasser elt CS für gefährlıch, daß dem Staat, gleichgültig welcher polıtischen
Rıchtung sel, Eınblick iın die kırchliche Finanzverwaltung gegeben werde.
Der Verfasser hat seıther se1ine Ansıchten revıdıert, auf TUN! zahlreicher espräche
mıt Geistliıchen und Gläubigen, die ıhm unverblümt ıhre Ansıchten ber das bıs-



herige System der Eiınhebung der Kirchenbeıiträge 1n Österreich erzählten. Denn
vielfach wurde die age Jlaut, daß durch dıe FEinhebung der Kıirchenbeıiträge die
Kontakte zwıischen Priestern un!' Gläubigen nıcht besser, sondern höchstens
schlechter geworden selen. Teilweise werden die Kırchenbeıiträge ja überhaupt
nıcht durch die Geistlıchen eingehoben, sondern durch kiırchliche Laienangestelite,

daß siıch Sal eın Kontakt zwıschen Geistlichen un Gläubigen erg1ibt, ferner
habe dıe gerichtliche Einmahnung überfälliıger Beıträge eine oft überaus negatıve
Eıinstellung ZU Kırche be1 den Katholiken erzeugt. uch den un der oben
angeführten Gründe hält der Verfasser nıcht mehr für stichhältig, enn ist ZU

Überzeugung gekommen, daß ein Staat, der die IC berauben will, dıes immer
ftun kann un das bısher1ıge System der FEınhebung keinen Schutz für alle Zukunft

eine derartıge Beraubung darstellt
Der Verfasser möchte och eines betonen: Seiner Meinung ach ware der Ideal-
zustand, wWenNnn auch dıe Kırche 1n Österreich weder dırekt och uUrC. den Staat
dıe notwendıgen Ananzıellen Beıträge einheben würde, sondern alleın VO  ) fre1ı-
willıgen Spenden lebte, W1€E 1€5 1n den USA, iın Holland un: 1n England geschıeht.
ber VON diesem Iidealzustand ist Österreich och sehr weıt entfernt. Und deshalb
mMu seiner Meınung ach eın Weg gesucht werden, der einerselts der Kırche die
notwendigen finanzıellen ıttel verschafit un! andererseıts wen1g wI1e möglıch
Härten für die Gläubigen erzZeugtT. Daß 1€6S$s Nur 1m Wege eines echt Öösterreichischen
Kompromıisses möglıch ıst, erscheıint klar Dıeses ompromı ann 1U ach
der persönliıchen Meinung des Verfassers dıe Fınhebung der Kıirchenbeıiträge
NC den Staat darstellen.

Die < Ääsur JNn 19539
Mıt dem Maı 939 begann für dıe katholische Kırche Österreichs ein
Abschnıiıtt An diesem lag wurden auf TUN! eines Landesgesetzes dıe staatlıchen
Leistungen, dıe der katholischen Kırche Österreichs seit der eıt des Josephinısmus
zuflossen, eingestellt. Der „Religionsfonds”, der einst Aaus dem Vermögen beschlag-
nahmter Klöster geschaffen worden WAar und der e1in kırchliches Vermögen
staatlıcher Verwaltung darstellte, wurde kurzerhand zugunsten des NS-Staates
eingezogen. Die Kırche dagegen wurde „berechtigt”, ZUT. Deckung ihrer materıellien
Bedürfnıisse Beiıträge VOonmn den Gläubigen einzuheben.
Der 1nnn dieser Neuregelung Jag auf der and den nationalsozjalistischen Macht-
habern WAar CS ur gut bekannt, daß den österreichischen Katholiken durch das
Staatskırchentum jeder Gedanke, S1E müßten persönlıch für die finanzıellen Be-
dürfnısse der Kırche auf kommen, aberzogen worden WAarl. Das NS-Regime hoffte
durch dıe Einführung dieser Kirchenbeiträge die katholische Kıirche ber Urz
oder Jang „auszuhungern. ber das Gegenteil trat e1In. Es geschah fast eın kleines
österreichisches _\_Nunde_r. Denn dıe steuerfeindlichen Österreicher begannen sehr
bald un!' A Ärger der NS-Größen, ihrer Beitragspflicht nachzukommen. Nıcht
NUur diıe eifrıgen Katholiken erfüllten iıhre Pflicht, auch Personen, die NUur och
äaußerlich der Kıiırche angehörten und mıt iıhr jahrelang keinen Kontakt gehalten
hatten, erschıenen plötzlich auf den Pfarrämtern un bezahlten ihren Obolus.
Für diese seltsame Erscheinung g1bt CS mehrere Erklärungen: So mancher fand
durch das (Girauen des Kriegsgeschehens den Weg wıieder Z  — Kırche. Mancher
zahlte auch NUrT, sıch eine Rückversicherung schaflen. 1ele genugten iıhrer
Pflicht, weıl die Leistung VO:  e Kirchenbeiträgen eine Art vielleicht die einz1ge
Art einer egalen Opposition das herrschende System darstellte, die
demonstrieren S1e. sıch nıcht entgehen lassen wollten. Die Kıiırche wurde nıcht
„ausgehungert‘. Ja, diese durch das Gesetz deutlich gemachte Irennung von Kırche
und Staat erwıes sıch bald als 1n mehrfacher Beziehung günstig. Jede Pfarreı hatte



NU:  e einen Steuerkataster als Kartothek ıhrer Pfarrangehörigen anzulegen. Die
nlegung einer olchen Karteı ZWal schon VO Konzıl VOI 'Irıent empfohlen
worden un wurde durch den exX von 1918 allen wıeder eingeschärit. ber ZU)

Durchführung dieser Bestimmungen hatte s ın Österreich der Eiınführung des
Beitragsgesetzes bedurit Die Pfarrer riuhren Nnu. wer ıhre Pfarrkınder selen, viele
Menschen ın den größeren Städten erhıelten erst ber den Weg der Kartothek
Kenntnıis, welcher Pfarre S1IE gehörten. Eın Gespräch ber den Kirchenbeıitrag
war oft der Ausgangspunkt für eın relig1öses Gespräch.
Die Zeıl se2t 19495.
Die Sachlage äanderte sıch mıt dem Ende des Krıieges VDer totalıtäre Gewaltstaat
War verschwunden un:! damıt dıe ance, durch Zahlung VO  n Kirchenbeıiträgen

zeıgen, daß 1112  — ıhn aDlehnte Die Geldverknappung, nıcht zuletzt erbeıge-
führt durch Zzwel Währungsreformen, egann sıch bemerkbar machen. Mancher
Beitragspflichtige glaubte, sıch das notwendıge eld durch Nichtbezahlung der
Kirchenbeıiträge beschafien. Die Kırche Sa sich plötzlich einem finanzıellen
Engpaß gegenüber, hervorgerufen uch durch ıhre 11U. orößer gewordenen nan-
zıiellen Bedürfnısse. Denn außerordentlich viele Kırchen ın der Erzdiözese 1en
alleın 97 gänzliıch vernichtet oder schwer beschädigt worden. Sıe bedurften
des Wiederaufbaues und der Reparatur. Die Verstädterung der Bevölkerung
machte den Bau VOIL Pfarrkirchen un! Pfarrheimen dringend notwendig.
Dıie Kırche suchte 1ın den a.  en ach dem rıeg mıt sparsamsten Miıtteln ZU-

kommen. Dıes wirkte sich besonders be1 den Gehältern der Geistlichen aus. Pfarrer
mıt Dienstjahren hatten 949 manchmal och einen Gehalt VO:  ; 450 Schilling
monatlıch.
Gewiß, die Kirchenbauanleıihen chuifen Lulft und ermöglıchten, daß bis
1960/61 bereıts 145 Kırchen NEeUuUu gebaut, weıtere bauen begonnen werden
konnten, nıcht gerechnet dıie vielen Reparaturen. Nıcht miıinder gunst1g dıe
Vereinbarungen betreffend die Bezahlung der Religionsstunden durch den Staat
und die Ablöse des seinerzeıt beschlagnahmten Religionsfonds, wobel sıch hıer die
C gegenüber dem Staat außerordentlich großzügıg zeıgte, enn die Leistung
entspricht LLUTLT der Verzinsung füır das se1t 945 einbehaltene Kapıtal.
Die „SOZUALE” Kırchensteuer.
Schon bald ach dem Ende des zweıten Weltkrieges stellten siıch dıe westlichen
Dıiözesen Österreichs auf den Standpunkt, daß CS besser wäre, die Kirchenbeiträge
ın Kıiırchensteuern umzuwandeln, Iso ın Beıträge, dıe den Charakter VO  $ öffentlich-
rechtlichen Abgaben besitzen und gleichzeitig mıt der Lohn- und Einkommensteuer
VO: Staat eingehoben und SC Entrichtung einer Gebühr für seine Mühewaltung

die Kırche abgeführt werden. Die Befürworter der Kirchensteuer konnten mıt
einıgem Recht darauf hinweısen, daß ciıe Beiträge se1ıt Kriegsende spärliıcher ein-
gingen, daß die „Eintreibung” den Pfarrern 1e] Mühe koste un s1e VOon den eıgent-
lichen seelsorgerlichen Aufgaben abziehe, daß dıe seelsorgerlichen Möglichkeıiten,
dıe sıch oft 1m rıeg ergeben hatten, immer mehr schwanden, daß dıe Mahnungen
der ga das gerichtliche Eintreiben 1el] böses Blut schafle, uch WEe11 das Recht
och augenscheinlich auf seiıten der Kıiırche lıege Dıiıe östlıchen Diıözesen Öster-
reichs nahmen dagegen ange den entgegengesetzten Standpunkt ein. Seelsorger-
liıche Bedenken spielten hıer eine große Rolle, w1e nıcht minder die Tatsache, daß
große e1le Cdieser Diözesen 1mM russıischen Besatzungsgebiet agen, dessen politische
Zukunft och ungew1ß WAarT. Dem Staat dıesen Verhältnissen sowen1g w1e
möglıch Einblick 1n dıe kirchlichen Finanzen geben, NAaTt begreiflich.



Fiıne Notwendıgkeıt der Stunde
ber 165SEC edenken sınd endgültig weggefallen, und erhebt sıch enn für Danz
ÖOsterreich die rage, ob nıcht dıe mwandlung der Kırchenbeıiträge 1ın Kırchen-
teUuUern eine Notwendigkeıt der Stunde ware. TO Vorteıile ergäben sıch daraus
für dıie Kırche un! die Gläubigen. Eın Vorteil für beide wäre alleın schon darın

sehen, daß sıch die Eiınhebung der Kırchensteuer durch den Staat wesentlich
bıllıger tellen würde, als 16S$ heute der Fall ist (szenaue Berechnungen en CI-

geben, daß dıe Verbilliıgung ungefähr sıeben Prozent betragen würde. Dies alleın
schon würde der C dıe Möglıichkeıit geben, dıe Kırchenbeiträge senken
beziehungsweıse orößere soz1ale Ermäßigungen, ZU Beispiel fFür Verheiratete un
für kınderreiche Famılıen, gewähren. Denn dıe Jetzigen dıesbezüglichen Be-
stımmungen sınd recht gering un stehen nıcht 1mM richtigen FKınklang mıt den
Forderungen der Kırche auf diesen Gebieten.) ber uch och AUuSs einem anderen
Grund ware CcS5 möglıch, dıe Söhe der Kırchensteuer 1mM Vergleich den Kırchen-
beıträgen senken: Die Fiınhebung der Steuer durch den Staat würde CS mıt sıch
bringen, daß alle Angehörıgen der Kırche, moögen S1E Lohn- oder Einkommensteuer
ezahlen, erfaßt würden, und ZWar sechr Adu., Der Kırche würden deshalb weıt
größere Summen WwW1€E bısher zufließen, selbst be1 Senkung der Sätze
ast alle Angehörigen der katholischen Kirche in Österreich, dıe Lohn- oder
Gehaltsempfänger sınd, würden die Kıirchensteuer als einen. Vorteil ansehen un!
begrüßen. Denn 1rc dieses System würde ıhnen allwöchentlich oder allmonatlıc.
gleich ein SEWISSET Betrag als Kıirchensteuer VO Lohn oder Gehalt abgezogen
werden. Dies aber würden S1E finanzıell el wenıger spuren, als WE S1e Ende
des ahres eine mehr oder mınder große Summe auf einmal auf den 'TLisch des
kiırchliıchen Finanzamtes legen müßten. Daß Monatsende oder ochen-
ende LUr un soviel auf die and bekommt, nımmt der Österreicher hın,
aber daß VO  ‚ diesem ettobetrag azuch och Steuern zahlen muß, argert iıh:
zumındest innerlich. Wiırd vielleicht uch och gemahnt, weiıl dıe Zahlung
des Kıirchenbeıitrages „vergessen” hat, ann ann CS vorkommen , daß gute
Katholiken sich auch äaußerlich aufregen.
Den Josephinısmus beselıtigen, ıst auf vielen Gebieten gelungen. Nur teilweise
oder auch Sal nıcht ist 6cs gelungen, dem österreichıschen Katholıken beizubringen,
daß sıch seine Kırche „CELWAS kosten lassen soll°®® eiIn Standpunkt, den die amer1-
kanıschen, deutschen un holländischen atho.  en schon ın einer geradezu groß-
artıgen Weıise kennen und verwirklichen. Die Einführung der Kırchensteuer ist
ein Weg, dem Österreicher sanft un angsam diese KEınstellung beizubringen,
und der Kırche alle jene notwendigen Miıttel verschaflen, dıe sS1C für iıhre Auf-
gaben iın diıeser benötigt.

P:A S: LO  R: AUCGOEUN

Ö NZ  WEGER

arf die Kıiırche tolerant sein?”
Diese rage ruft 1ın unserem Gedächtnis sofort eine Reihe VO  e Erinnerungen wach ;
denn jede Zeıt, angefangen VO  - Christus und Augustinus über Inquisition un!
Aufklärung bıs ZUrTr. Gegenwart, hat Antwort darauf gegeben — IN ıhrer Art un! ]je

Ungekürzte Fassung ines Vortrages, der 21 Juli 964 1M Österr. Rundfunk gesendet wurde.
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